Baudirektion
Kanton Zurich ARE/ B3 12013

VERFUGUNG

vom 9. April 2013

Urdorf. Privater Gestaltungsplan «Im Heidenkeller / Keimlerweg»

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Die Gemeindeversammlung Urdorf hat am 28. November 2012 dem privaten Gestaltungs-
plan «Im Heidenkeller / Keimlerweg» zugestimmt. Gegen diesen Beschluss wurde geméss
Bescheinigung des Baurekursgerichts vom 28. Januar 2013 sowie des Bezirksrats Dietikon
vom 10. Januar 2013 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 31. Januar 2013
ersucht die Gemeinde Urdorf um Genehmigung des privaten Gestaltungsplans «Im

Heidenkeller / Keimlerwegy.

Die heute rechtsgiiltige kommunale Nutzungsplanung der Gemeinde Urdorf wurde mit
RRB Nr. 548/1994 genehmigt. Die letzte Anderung der Bau- und Zonenordnung wurde
mit Verfiigung der Baudirektion ARV/88/2009 genehmigt. Das Gestaltungsplangebiet ist
der Wohnzone W2 mit Empfindlichkeitsstufe ES II zugewiesen und umfasst die Grund-
stiicke Kat.-Nrn. 3099 und 3106.

Der Gestaltungsplan schafft die baurechtlichen Voraussetzungen fiir die optimale Aus-
niitzung des Grundstiickes durch Neubauten. Der Perimeter des Gestaltungsplanes liegt in
einem Gebiet, welches durch eine heterogene Bebauung, bestehend aus Mehrfamilien-
hdusern und vereinzelten Einfamilienhdusern, bestimmt wird. Ein klares, stddtebauliches
Muster ist schwer zu erkennen. Pragend ist vor allem die hohe Durchléssigkeit der Aussen-
rdume mit den grossziigigen Griinflichen. Die neue Uberbauung nimmt diese Qualititen
auf. Den Projektverfassern ist es gelungen, eine ortsbaulich gute Lésung zu finden, welche
den schwierigen, auf den ersten Blick gesichtslosen Kontext nicht ignoriert, sondern kon-

struktiv damit umgeht.

Die Akten, bestehend aus dem Situationsplan im Mst. 1:500, den Vorschriften sowie dem
Erlduternden Bericht nach Art. 47 RPV, sind vollstindig. Im Rahmen der &ffentlichen
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Auflage gingen keine Einwendungen ein. Die Vorlage ist rechtméssig, zweckméssig und
angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfiigt:

II.

II1.

IV.

Der private Gestaltungsplan «Im Heidenkeller / Keimlerwegy, dem die Gemeinde-

versammlung Urdorf am 28. November 2012 zugestimmt hat, wird genehmigt.

Die Staats- und Ausfertigungsgebiihr betrdgt Fr. 560.00 (106 528/83100.40.100) und

wird der Rechnungsadressatin gemiss Dispositiv V auferlegt.

Gegen Dispositiv II dieser Verfiigung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an
gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift
muss einen Antrag und dessen Begriindung enthalten. Der angefochtene Entscheid
ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau
zu bezeichnen und soweit moglich beizulegen. Rekursentscheide des Regierungs-
rates sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu

tragen.

Die Gemeinde Urdorf wird eingeladen, Dispositiv I gemidss §§ 6 und 89 PBG
offentlich bekannt zu machen und den Gestaltungsplan in der amtlichen Vermessung

nachfiihren zu lassen.

Mitteilung an die Gemeinde Urdorf (unter Beilage von fiinf Dossiers), an das
Baurekursgericht, an das Amt fiir Raumentwicklung (unter Beilage von je zwei
Dossiers), an die SWR Geomatik AG, Wagistrasse 6, 8952 Schlieren (Nachfiih-
rungsstelle), sowie an die GBL — Gemeinniitzige Baugenossenschaft Limmattal,
Fellenbergstrasse 218, 8047 Ziirich (Rechnungsadressatin).

Amt flr

Zirich, den 9. April 2013 Raumentwicklung

130188/MIL/STM

Flir den Auszug:

Lol
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‘L\ Gemeinniitzige Baugenossenschaft Limmattal

GEME INDE

W I

Gemeinde Urdorf

Privater Gestaltungsplan
Im Heidenkeller / Keimlerweg

Situation 1 : 500

Con
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ABL\ Gemeinnutzige Baugenossenschaft Limmattal

Gemeinde Urdorf
Privater Gestaltungsplan
Im Heidenkeller / Keimlerweg

GEMEINDE

Vorschriften

Gemein. Baugsnossenschait Hmmattal
Der Prasident; U?r Gaschaftsfihrer

Vom Grundeigentimer aufgestellt am _ .5.'..J.UU 101z Z ol 6‘7/ g ' ;
Parz. Nr. 3099 Gemeinnutzige Baugenossenschaft Limmattal ...... AR N AT

Parz. Nr. 3106 Gemeinnutzige Baugenossenschaft Limmattal ...................................

Vom Gemeinderat mit Beschluss Nr. 12%. ... verabschiedet am.‘.!. 7‘“" 2012

Die Prasidentin: Der Schreiber: . oo o) i 1;, :

entin: eiber: ,/‘
J/é;%///{//;/ e /

Von der Gemeindeversammlung zugestimmt am:

28. NOV. 2012

Namens der Gemeindeversammlung,

Die Prasidentin: Der Schreiber:
v 4 oot 4 -
& ///’/:p//:/// //;-/,/’,/ = 8 e //
i — e
: £

Von der Baudirektion

genehmigt am: =9, April 2013 5*3/’/::;

Fir die Baudirektion:

Verfasser: Beratende Ingenieure USIC / SIA
SENNHAUSER, WERNER & RAUCH AG
Schoéneggstrasse 30, 8953 Dietikon

Ausfertigung fir: Datum: 18. Juni 2012



Privater Gestaltungsplan «Im Heidenkeller/ Keimlerweg»
Vorschriften
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ANHANG:

Anhang 1: Grunkonzept GBL
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Privater Gestaltungsplan «Im Heidenkeller/ Keimlerweg»
Vorschriften

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

B

Art. 5
Mantellinie Hauptge-
baude

Mantellinie Balkone
und Gebdudeeingdnge

Zulassige Nutzungen

Nr. 22.02.0017

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Zweck

' Der private Gestaltungsplan schafft die baurechtlichen Voraussetzungen

fur die Umsetzung der Ersatzneubauten mit einer optimalen Ausnitzung des
vorhandenen Grundstiicks und einer qualitativ hochwertigen Gestaltung so-
wie fir die Sanierung der bestehenden bleibenden Gebaude.

Bestandteile

Der Gestaltungsplan setzt sich aus den nachstehenden Vorschriften inklusi-
ve der Anlage 1 sowie dem zugehdrigen Situationsplan Mst. 1:500 zusam-
men.

Geltungsbereich

Der Gestaltungsplan umfasst den im zugehdorigen Situationsplan Mst. 1:500
bezeichneten Perimeter, welcher massgebend ist fur den Geltungsbereich
der nachfolgenden Vorschriften. Es handelt sich dabei um die Liegenschaf-
ten Kat.-Nr. 3099 (1'681 m?) und Kat.-Nr. 3106 (9'790 m?) mit einer Gesamt-
flache von 11'471 m2.

Verhiltnis zum geltenden Recht

' Soweit die nachstehenden Vorschriften nichts Abweichendes vorschrei-

ben, gelten die Vorschriften des Planungs- und Baugesetzes (PBG) und der
Bauordnung (BauO).

BEBAUUNG

Hauptgebaude

' Hauptgebsude missen innerhalb der im Situationsplan bezeichneten

Mantellinie angeordnet werden.
2 Balkone und Geb&udeeingange miissen innerhalb der im Situationsplan
separat bezeichneten Mantellinie fur Balkone und Gebaudeeingédnge ange-
ordnet werden.

®  Vordéacher sind im Erdgeschoss zulassig und diirfen maximal 2 m tiber

die «Mantellinie Balkone und Geb&audeeingéange» hinausragen.
* Es gelten die Vorschriften tiber die Nutzungsweise der Wohnzonen ge-
mass BZO.
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Privater Gestaltungsplan «Im Heidenkeller/ Keimlerweg»
Vorschriften

Dachflachennutzung

Grundmasse

Gebdudeerschliessung
& Siedlungsplatz

Art. 6

Gewachsenes Terrain

Gebidudehdhe

Art. 7

Art. 8

Zulassige Geschoss-
flache

Art. 9

Anforderungen

Nr. 22.02.0017

°  Die tiefer liegenden Dachfldchen der Gebaude D, E und F durfen als Ter-
rassen genutzt werden. Geldnder sind min. 2 m von der Fassade zurick-
versetzt zu installieren. Sichtschutzwande sind nicht zuléssig. Bei den Ge-
bauden A, B, C und G sind Dachflachennutzungen nicht zuléssig.

®  Masse Gebdude A&B c D, EF G
Vollgeschosse 3 3 3 2
Zuséatzliches Vollgeschoss 0 0 1 0
nach Art. 25 BauO
Anrechenbare Dachgeschosse 0 0 0 1
Anrechenbare Untergeschosse 0 1 0 0

" System der Gebaudeerschliessung und des Siedlungsplatzes ist im Situ-

ationsplan gekennzeichnet.

Gebaudehodhen

' Das heutige Terrain wird als gewachsenes Terrain definiert und im Plan

mit Héhenlinien verbindlich dargestellt.

2 Die max. zulassige Geb&audehéhe wird fiir jedes Gebaude mit einer

Dachkote im Situationsplan festgelegt. Zusatzlich ist eine Dachaufbordung
von 50 cm zul&ssig.

Dachaufbauten

' Technische Aufbauten sind auf ein Minimum zu beschrénken. Anlagen

zur Nutzung von Sonnenenergie sind im gestalterisch vertraglichen Aus-
mass auf den Flachdachern zulassig.

Ausnutzung

' Die maximal zulassige anrechenbare Geschossflache betragt fur beide

Parzellen insgesamt 7'495 m?2.

Gestaltung

' Das oberste Geschoss der Geb&ude A bis F ist als Vollgeschoss auszu-

fuhren.

2 An die architektonische Ausgestaltung der Bauten werden hohe Anfor-

derungen gestellt.

GP «Im Heidenkeller/ Keimlerweg» — Vorschriften Seite 4
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Privater Gestaltungsplan «Im Heidenkeller/ Keimlerweg»
Vorschriften

Nachweis

C

Art. 10

Anforderungen

Grundsatz

Terrainveranderungen

Gestaltungsanforde-
rungen

Nr. 22.02.0017

®  Vor der Baueingabe ist von einer Fachperson ein unabhangiges Gut-

achten zu Lasten der Bauherrschaft zu erstellen, welches das Erreichen
der hohen Anforderungen der architektonischen Gestaltung bestatigt und
insbesondere folgende Punkte pruft:

- die ortsbauliche Gesamtwirkung im Umfeld,
- die Umsetzung der Anforderungen des § 71 PBG,
- die Gestaltung der technischen Anlagen auf Flachdachern,

- die Ausgestaltung der Fassaden inkl. Materialisierung und Farbge-
bung.

Das Gutachten muss in allen Punkten im Minimum das Resultat ,gut‘ auf-
weisen.

UMGEBUNG UND FREIRAUM

Umgebung

' An die sorgfaltige landschaftsplanerische Ausgestaltung der Umgebung

und Freirdume werden hohe Anforderungen gestellt.

2 Die Umgebungs- und Freiraumgestaltung ist verbindlich gemass dem

Grunraumkonzept der GBL (Anhang 1) zu gestalten.

®  Es sind gréssere Abgrabungen und Aufschiittungen in im Situations-

plan gekennzeichneten Umfang und Ausmass bis an die Fassade zulassig.

*  Das mit der bestehenden Uberbauung gestaltete Terrain darf nach Be-

darf massvoll verandert werden.

®  Vor der Baueingabe ist von einer Fachperson ein unabhéngiges Gut-

achten nach Ricksprache mit der Gemeinde und zu Lasten der Bauherr-
schaft zu erstellen, welches das Erreichen der erh6hten Qualitat der land-
schaftsplanerischen Freiraumgestaltung bestatigt und insbesondere fol-
gende Punkte pruft:

- Beziehung zum Ortsbild sowie zur baulichen und landschaftlichen
Umgebung.

- Einhaltung des Grinraumkonzeptes der GBL
- Lage, Zweckbestimmung, Umfang und Gestaltung der Freiflachen.

Das Gutachten muss in allen Punkten im Minimum das Resultat ,gut” auf-
weisen.
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Privater Gestaltungsplan «Im Heidenkeller/ Keimlerweg»
Vorschriften

D

Art. 11

Motorfahrzeuge

Fahrrader / Mofas /
Kinderwagen

E

Art. 12

Containerstandort

Entwésserung

Art. 13

Minergie

Art. 14

Nr. 22.02.0017

VERKEHRSERSCHLIESSUNG UND PARKIERUNG

Parkierung

' Die Bewohnerparkplatze sind vollstéandig unterirdisch zu situieren.

2 Die Hauptzufahrt firr die Bewohnerparkplatze ist an der im Situations-

plan bezeichneten Stelle anzuordnen.

*  Die Besucherparkplatze sind in den ausgewiesenen Perimetern geméss

Situationsplan anzuordnen.

*  Die erforderlichen Flachen fiir Fahrrader, Mofas und Kinderwagen sind

weitestgehend in die Hauptgebaude zu integrieren.

VERSORGUNG, ENTSORGUNG UND ENERGIE

Ver- und Entsorgung

' Fur die Sammlung der Haushaltabfalle kénnen bei den im Situations-

plan bezeichneten Stellen Containerstandorte eingerichtet werden. Diese
kénnen bei Anderung der Versorgungslogistik durch Unterflurcontainer er-
setzt werden. Die Zuganglichkeit, die Zufahrt und die Verkehrssicherheit
sind sicherzustellen.

2 Die Entwéasserung des gesamten Perimeters ist an die Mischwasserlei-
tung im «Im Heidenkeller/Keimlerweg» anzuschliessen.

Energie

' Die Hauptgebsude sind gemass Minergie-Standard oder gleichwertigen
Energiekonzepten auszufihren.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Inkrafttreten

' Der Gestaltungsplan tritt am Tage nach der 6ffentlichen Bekanntgabe

der Genehmigung durch die Baudirektion in Kraft.

* Kk kk
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Anlage 1 GP Im Heidenkeller/Keimlerweg

<BIS

GBL - Gemeinniitzige Baugenossenschaft Limmattal
Fellenbergstrasse 218, 8047 Zurich

Griinkonzept GBL

Die Wohnumgebungen der einzelnen Siedlungen zeigen ein einladendes und freundliches Ge-
sicht mit Charakter.

e Es besteht ein fachliches Gestaltungskonzept fiir die Aussenanlagen der einzelnen Wohnsied-
lung

e konkrete Pflegepldne und interne Pflegerichtlinien gewéhrleisten die nétige Kontinuitét

e Die Umgebungsanlagen werden laufend gepflegt und wo nétig auch zeitnah instandgesetzt

Das Wohnumfeld ist auf die Bediirfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner ausgerichtet.

e Aussenrdume stellen Orte der Begegnung dar, sie verfiigen situations- und siedlungsabhéngig
iiber geeignete Gemeinschaftsanlagen flir jung und alt (wie beispielsweise Sitzgelegenheiten,
Pergolen, Brunnen, Spielpldtze mit Spielgerdten, Krduterbeete, Abstellpldtze oder Unterstéinde
fir Velos usw.)

e Aussenraumbereiche sollen nach Moglichkeit durch geeignete Gestaltung und Bepflanzung
auch die Privatheit der angrenzenden Wohneinheiten schiitzen helfen (Sitzplatzbereiche der
Erdgeschosswohnungen, Balkonbereiche der Etagenwohnungen)

Aussenanlagen werden nach 6kologischen Aspekten gestaltet und bewirtschaftet.

e Aussenrdume und -Anlagen sind auch Lebensrdume fiir heimische Pflanzen und Tiere
Es werden moglichst nur einheimische Pflanzen und Baume eingesetzt und standortgerecht
gepflanzt

e Unterhalt und Bewirtschaftung der Aussenanlagen richten sich nach den Richtlinien des 6ko-
logischen Gartenbaus; es wird auf den Einsatz von Pflanzengiften und Insektiziden verzichtet

e Der Boden soll moglichst offen bleiben bzw. gehalten werden (beispielsweise durch den Ein-
satz von versickerungsfahigen Beldgen usw.)

Die Verwaltung der GBL nimmt die Bediirfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner an ihrem
Wohnumfeld wahr und versucht, sie im Interesse aller umzusetzen.

e Die Verwaltung kommuniziert offen (Informationen tiber Ereignisse, Verdnderungen usw.)

e Wo mdoglich und sinnvoll werden die Bewohnerinnen und Bewohner in Planungs- und Aus-
fiihrungsprozesse einbezogen (beispielsweise Anbringen von Wiinschen fiir die Aussen-
raumausriistung, Durchfiihren von Pflanzaktionen, Ubertragen der Pflege der Erdgeschoss-
Sitzplatzbereiche, wo vorhanden auch von Kréuterbeeten an die Mieterinnen bzw. Mieter,
usw.)

e Ansprechpersonen und Hilfestellungen sind bekannt (Hauswart und Leiter Regiegruppe Gért-
nerei GBL)

e Sensibilisieren aller Beteiligten fiir die Umgebungsanlagen durch Informieren und Instruieren
(Artikel in der Hauszeitung, Infotafeln, Anleitung durch Regiebetrieb Gértnerei, usw.)

GBL, August 2012



	Genehmigungsverfügung
	Plan
	Vorschriften

